
An die 
Stadtverwaltung Offenburg 
Abt. BürgerBüro, Sicherheit und Ordnung 
Spitalstraße 2 
77652 Offenburg 

 
 

Antrag auf Erteilung eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 6 WaffG)  
 

 Neuausstellung (1 Lichtbild + Kopie Personalausweis ist beigefügt) 
 

 Verlängerung      Erweiterung 
 

Personalien der Antragstellerin/des Antragstellers 
 Name, ggf. Geburtsname  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort  Staatsan
gehörigk
eit  

Beruf  

Hauptwohnsitz: PLZ/Ort  Straße/Hausnr.  

Telefon privat  Telefon geschäftlich  E-Mail  

 
Ich besitze folgende Erlaubnis: 

 
 Jagdschein Nr. ________ gültig bis ___________   Waffenbesitzkarte Nr. 

 
Folgende Schusswaffen sollen eingetragen werden:  Waffen wie bisheriger EFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Bitte die genauen Angaben wie auf den Waffen eingestanzt eintragen!)  
 

Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. 
 
 
___________________ __________________  _________________________ 
Ort    Datum     Unterschrift 

 
 
 
Hinweis:  

Der Europäische Feuerwaffenpass wird auf Antrag erteilt, sofern der Antragsteller für die erlaubnispflichtigen Schusswaffen, die in den 
Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen werden sollen, eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt. Seine Geltungsdauer beträgt fünf Jahre, 
soweit bei Jägern und Sportschützen in ihm nur Einzelladerlangwaffen mit glatten Läufen eingetragen sind, beträgt sie zehn Jahre.  
Falls eine Verlängerung gewünscht wird, bitten wir den Europäischen Feuerwaffenpass rechtzeitig vor Ab-lauf (3 Monate) dem Landratsamt 
Ortenaukreis, Jagd, Waffen und Sprengstoff vorzulegen. Nach Ablauf der Gültigkeit ist eine Verlängerung nicht mehr möglich, es kann nur 
noch ein neuer Europäischer Feuerwaffenpass ausgestellt werden.  

Nr.  Waffenart (siehe Rückseite)  Kaliber  Hersteller  Modell  Seriennummer  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       


